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Merkblatt zum Anmelden von Studien- und Prüfungsleistungen 
 

Das Prüfungsamt gibt in jedem Semester einen Zeitraum für die Prüfungsanmeldung bekannt.  

In diesem Zeitraum werden alle Studien- und Prüfungsleistungen angemeldet, die in dem  

jeweiligen Semester erbracht werden.  

 

Folgende Hinweise und Fristen sind zu beachten: 

 

Leistungen Anmelden: 
Rufen Sie den Reiter „Mein Studium“ dann “Studienplaner mit Modulplan“ auf.  
In der Standardansicht ist Ihre Prüfungsordnung in einer Baumstruktur organisiert.  
Mithilfe des Plus-Symbols  können Sie das gewünschte Modul aufklappen,  
indem Sie eine Studien- oder Prüfungsleistung anmelden müssen. 

 

 
Legende: 

    Modulelement 

    Veranstaltung 

    Studienleistung 

    Prüfungsleistung 
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In den Zeilen der Studien- und Prüfungsleistungen befindet sich während der Anmeldephase der 

„Anmelden-Button“  auf der rechten Seite.  
 
Leistungen Abmelden: 
Auf dem gleichen Weg können Sie sich auch wieder von einer angemeldeten Leistung  

abmelden.  
 
Übersicht über angemeldete Leistungen: 
Um eine Übersicht über belegte Veranstaltungen und Studien-/Prüfungsleistungen zu erhalten, 
wählen Sie den Reiter „Mein Studium“ dann „Belegungen und Anmeldungen“ aus. Hier können 
Sie auch nach „Nur Veranstaltungen“ oder „Nur Prüfungen“ filtern. Über den Button 

 können Sie sich ebenfalls wieder von angemeldeten Leistungen abmelden. 
  
Rücktrittsfristen: 
Ist ein Prüfungsdatum in unisono angegeben, ist der Rücktritt bis zu einer Woche vor dem  

Prüfungsdatum über unisono möglich. Wenn kein Prüfungsdatum angegeben ist, ist ein Rücktritt 

bis zum Ende des Semesters (31.03. oder 30.09.) über unisono möglich. 

Hinweis: Bitte beachten Sie die Regelungen bei einem Rücktritt durch Krankheit  

               (siehe „Rücktritt von Studien- und Prüfungsleistungen“). 

 
Wiederholungstermin: 
Wenn der erste Termin nicht bestanden wurde oder Sie von diesem bedingt durch eine  

Krankheit zurückgetreten sind, können Sie sich ab einem Tag nach dem ersten Termin für  

den Wiederholungstermin anmelden. Die Anmeldung ist bis zu einer Woche vor dem 

Wiederholungstermin möglich.  

 

Sollten Sie sich generell erst zum 2. Prüfungstermin angemeldet haben, ist eine Wiederholung 

der nicht bestandenen Prüfungsleistung oder bei Rücktritt wegen Krankheit oft erst nach einem 

Jahr möglich! 

 

Wiederholungen von Prüfungen durch Krankheit: 
Für einen Rücktritt von Studien- und Prüfungsleistungen ist dem Prüfungsamt, innerhalb  

von drei Tagen nach dem Prüfungstermin, eine ärztliche Bescheinigung sowie das Formular 

„Rücktritt von Studien- und Prüfungsleistungen“ (https://psychologie.uni-siegen.de/studium/ 

downloads/files/ruecktritt_sl_pl.pdf) vorzulegen.   

Über Wiederholungstermine informieren Sie sich bitte bei den jeweiligen Lehrenden. 

 

http://www.bildung.uni-siegen.de/faecher/psychologie/bsc/files/ruecktritt_von_studien-_und_pruefungsleistungen.pdf
https://psychologie.uni-siegen.de/studium/%20downloads/files/ruecktritt_sl_pl.pdf
https://psychologie.uni-siegen.de/studium/%20downloads/files/ruecktritt_sl_pl.pdf

